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Im Ortsteil Herrentrup in 32825 Blomberg ist der Ausbruch 
der Amerikanischen Faulbrut (AFB) der Bienen am 
02.08.2012 amtlich festgestellt worden. 
 
Zum Schutz vor den von der Amerikanischen Faulbrut der 
Bienen ausgehenden Gefahren treffe ich daher folgende 
Anordnungen: 
 
1. Im Gebiet der Stadt Blomberg und dem angrenzen-

den Stadtwald lege ich hiermit einen Sperrbezirk fest. 
Die Grenzen des Sperrbezirkes sind in der folgenden 
Karte, die Bestandteil dieser Verfügung ist, einge-
zeichnet: 

 
Der Sperrbezirk umfasst das Gebiet innerhalb folgen-

der Grenzen 
 
Norden Im Ortsteil Höntrup K75-Wellentruper Stra-

ße, Einmündung Friedhofsweg, Am Königs-
bach, Hofstraße, Bierweg, nach 102 m in 
nördlicher Richtung rechts den Feldweg ent-
lang, nach 95 m rechts den Feldweg entlang, 
nach 500 m links den Feldweg entlang, nach 
200 m rechts Huxerweg, Ortsteil Obersie-
benhöfen Drawenweg, Ebsdorfer Straße bis 
Einmündung An der Asse 

Osten  An der Asse, B1-Wilbaser Straße 610 m in 
südwestlicher Richtung, links Feldweg ent-
lang 73 m, rechts den Feldweg entlang bis 
Ende, links Straße Reckenbruch, Die 
Mesche, Ortsteil Tintrup Masper Straße bis 
K74  

Süden K74-Reelkirchner Straße, vor Steinsiek links 
Feldweg 585 m entlang, rechts Feldweg 715 
m entlang (Drostenberg), Ortsteil Reelkir-
chen Spielberg bis Niedersachsenweg. 

 
 
 

 
Westen  Niedersachsenweg, Am Hamberg, Warts-

berg, Triftenstraße, Mittelstraße, ab Einmün-
dung Meinberger Straße nach Norden bis 
Karrweg, gegenüber Feldweg 600 m ent-
lang, rechts 415 m Feld-/Waldweg entlang, 
links 135 m Feldweg entlang, rechts 510 m 
Feldweg entlang bis K75-Wellentruper Stra-
ße. 

 
Der Sperrbezirk schließt sich mit seiner südlichen 
Grenze unmittelbar an einen Teil der nördlichen 
Grenze des mit Allgemeinverfügung 01/2011 vom 
26.05.2011 festgelegten Sperrbezirkes an. 

2. Jede/r Besitzer/in von Bienenvölkern im Sperrbezirk 
hat dem Kreis Lippe, FG 2.5 Veterinärangelegenhei-
ten, Lebensmittelüberwachung, Felix-Fechenbach-
Str. 5, 32756 Detmold, Tel.: 05231/62221, Fax.: 
05231/62-224, E-Mail: vetlmue@kreis-lippe.de spä-
testens bis zum 12.08.2011 folgende Angaben zu 
machen:  
Name und Anschrift, Erreichbarkeit sowie Standort 
und Anzahl der Bienenvölker. 

3. Diese Tierseuchenverfügung ergeht unter dem Vor-
behalt des jederzeitigen Widerrufs gemäß § 36 Abs. 2 
Nr. 3 VwVfG NRW. 

4. Diese Tierseuchenverfügung tritt mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag in Kraft. Die Begrün-
dung sowie die Karte des Sperrbezirks können im 
Bürgerservice und im FG 2.5 Veterinärangelegenhei-
ten, Lebensmittelüberwachung des Kreises Lippe, Fe-
lix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold während der 
üblichen Dienstzeiten und auf der Homepage des 
Kreises Lippe (www.kreis-lippe.de) eingesehen wer-
den. 

5. Die sofortige Vollziehung meiner Anordnungen zu Nr. 
1 – 2 wird hiermit nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im 
besonderen öffentlichen Interesse angeordnet. 
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Begründung  

Die AFB ist eine gefährliche Erkrankung des Bienenvolkes. 
Ihr Erreger ist ein Sporen bildendes Bakterium (Paenibacil-
lus larvae). Das Bakterium befällt ausschließlich die Bie-
nenbrut. Die Bakterien vermehren sich in der Larve, töten 
diese dabei ab und gehen dann in die umweltbeständige 
Dauerform (Spore) über. Aus der weißen Bienenlarve ent-
steht dabei eine braune, Faden ziehende Masse, die Milli-
onen von Sporen enthält. 
 
Erwachsene Bienen können nicht an der Faulbrut erkran-
ken, verbreiten aber die Sporen in ihrem Haarkleid oder 
als Ammenbienen über das Futter. Auch im Honig können 
die Sporen gut überleben.  
 
Die Festlegung eines Sperrbezirks nach § 10 Abs. 1 Bie-
nenseuchen-Verordnung zu Nr. 1 sowie die Anordnung der 
Anzeige von Bienenvölkern im Sperrbezirk nach Nr. 2 ist 
geeignet und erforderlich, um die nach § 11 Bienenseu-
chen-Verordnung vorgeschriebenen Schutzmaßregeln in 
Kraft treten zu lassen und eine Weiterverbreitung der ame-
rikanischen Faulbrut der Bienen damit möglichst zu verhin-
dern. Die Meldepflichten dienen der Aufdeckung möglicher 
weiterer Seuchenherdefälle sowie der sämtlicher Sporen-
herde. Voraussetzung für die erfolgreiche Sanierung eines 
Sperrbezirk ist, dass alle Sporenquellen erkannt und besei-
tigt werden, damit sich die Bienen nicht immer wieder neu 
anstecken.  
 
Andere geeignete Maßnahmen als die angeordneten sind 
nicht ersichtlich beziehungsweise können nach den tier-
seuchenrechtlichen Vorschriften nicht gefordert werden. 
Der Vorbehalt des Widerrufs ist erforderlich, um insbeson-
dere bei Änderung der Seuchenlage die Grenzen des 
Sperrbezirks entsprechend anpassen zu können. 
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 
Abs. 2 Ziffer 4 VwGO entfällt die 
aufschiebende Wirkung der Klage. 
 
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse, dass die 
Festlegung des Sperrbezirks nach Nr. 1 sowie die Anzei-
gepflicht zu Nr. 2 schnellstmöglich wirksam wird. Aus 
Gründen einer effektiven Tierseuchenbekämpfung ist es 
unbedingt erforderlich, dass schnellstmöglich ein Sperrbe-
zirk nach § 10 Bienenseuchen-Verordnung festgelegt wird 
und damit die in § 11 Bienenseuchen-Verordnung be-
zeichneten und mit in Kraft treten dieser Tierseuchenver-
fügung für den Sperrbezirk unmittelbar geltenden Schutz-
maßregeln wie zum Beispiel Verbringungsverbote wirk-
sam werden. Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzöge-
rung, würde durch das entsprechend spätere Wirksam-
werden der vorgeschriebenen Schutzmaßregeln die Ver-
breitung der Amerikanischen Faulbrut der Bienen begüns-
tigt oder könnte eine bereits stattgefundene Verschlep-
pung erst verspätet erkannt werden. 
 
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung 
überwiegt das besondere öffentliche Interesse daran, dass 
auch während eines eventuellen Klageverfahrens erfor-
derliche Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen durchge-
führt werden können. Das Interesse der Bienenhalter 
muss hinter diesem besonderen öffentlichen Interesse zu-
rückstehen. 
 
 
 

 
Hinweise 

Für den Sperrbezirk gelten folgende Regelungen: 
1. Alle Bienenvölker und Bienenstände sind unverzüg-

lich auf Amerikanische Faulbrut  
amtstierärztlich zu untersuchen; diese Untersuchung 
ist frühestens 2 Monate, spätestens 9 Monate nach 
der Tötung oder Behandlung der an der Seuche er-
krankten Bienenvölker des verseuchten Bienenstan-
des zu wiederholen. 

2. Bewegliche Bienenstände dürfen nicht von ihrem 
Standort entfernt werden, 

3. Bienenvölker, lebende oder tote Bienen, Waben, Wa-
benteile, Wabenabfälle, Wachs, Honig, Futtervorräte, 
Bienenwohnungen und benutzte Gerätschaften dür-
fen nicht aus den Bienenständen entfernt werden. 

4. Bienenvölker oder Bienen dürfen nicht in den Sperr-
bezirk verbracht werden. 

 
Rechtsgrundlagen und Fundstellen 

 §§ 5b und 10 Bienenseuchen-Verordnung vom 
03.11.2004 (BGBl. I S. 2738) 

 § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf den 
Gebieten der Tierseuchenbekämpfung und der Besei-
tigung tierischer Nebenprodukte sowie zur Übertra-
gung von Ermächtigungen zum Erlass von Tierseu-
chenverordnungen (TierSBZustV NRW) vom 
27.02.1996 (GV. NW. S. 104) 

 § 80 Tierseuchengesetz (TierSG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 
1260, 3588) 

 Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AG 
TierSG TierNebG NRW) vom 2.09.2008 (GV. NRW. 
S. 612) 

 § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 
(BGBl I S. 686) 

 Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerich-
ten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG - 
vom 1.12.2010 (GV NRW 2010, S. 648) 

 
Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.  
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden in 32423 
Minden, Königswall 8, schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
des Verwaltungsgerichts zu erklären. Daneben besteht 
auch die Möglichkeit, die Klage in elektronischer Form 
nach Maßgabe der ERVVO VG/FG zu erheben. 
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Hinweise: 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines Bevollmäch-
tigten versäumt werden, so würde dessen Verschulden Ih-
nen zugerechnet werden. 
Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Das Verwal-
tungsgericht in Minden kann auf Antrag die aufschiebende 
Wirkung der Klage ganz oder teilweise wiederherstellen 
oder die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die Her-
stellung der aufschiebenden Wirkung kann von der Leis-
tung einer Sicherheit oder von anderen Auflagen abhängig 
gemacht werden.  
 
 
Kreis Lippe 
Im Auftrag 
gez. 
 
Dr. Scharpenberg 

Kr.Bl. Lippe 07.08.2012 
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